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Der didaktischen Ausrichtung des Werks dienen die kurzen theoretischen Einführungen in die rechtliche Thematik der einzelnen Kapitel bzw. Entscheidungen. Zudem sollen Hinweise auf Parallelveröffentlichungen der Entscheidungen, Ent-scheidungsbesprechungen und konnexe Entscheidungen des Bundesgerichts  zur vertieften Lektüre anregen.
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Der didaktischen Ausrichtung des Werks dienen die kurzen theoretischen Ein-führungen in die rechtliche Thematik der einzelnen Kapitel bzw. Entscheidun-gen. Zudem sollen Hinweise auf Parallelveröffentlichungen der Entscheidungen, Entscheidungsbesprechungen und konnexe Entscheidungen des Bundesgerichts  zur vertieften Lektüre anregen.

Zürich, im Juli 2008
Hansjörg Muster
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1. Teil: Goodwill

1. Kapitel: Goodwill im Rahmen des Praxiskaufs

I.
Bedeutung und Definition des Goodwills

1.
Die Bedeutung des Goodwills beim Praxiskauf

1

Beim Praxiskauf geht es nicht nur darum, einzelne Gegenstände und Rechte zu erwerben. Angestrebt wird vielmehr, eine Praxis als organisatorische Einheit – als lebenden Organismus – zu übertragen. Dieser Organismus ist nicht bloss die Summe aller Gegenstände und Rechte.

2

Das Wesen der Praxis wird von den immateriellen Werten geprägt: den Bezie-hungen zu Kunden, dem Wissen und der Erfahrung der Mitarbeiter, der Lage der Räumlichkeiten, der Organisation der Praxis, etc. Dieser – beim Praxiskauf zentrale – Komplex wird mit dem Begriff Goodwill angesprochen.

2.
Der Begriff Goodwill

3

Diese Arbeit geht von einem weitgefassten Verständnis von Goodwill aus. Goodwill wird demnach – betriebswirtschaftlich gesprochen – als immaterieller Wert eines Unternehmens verstanden. Goodwill ist der Mehrwert über dem Sub-stanzwert, d.h. die Differenz zwischen dem Gesamtwert und dem Substanzwert eines Unternehmens
.

A)
Definition des Goodwills

4

Diese Ansätze sind z.T. aufwandbezogen und z.T. ertragsbezogen. Der aufwand-bezogene Ansatz geht von dem aus, was in die unköperlichen Praxiswerte (Organisation, Ausbildung und Kundenbeziehungen, etc.) investiert wurde; ertragsbezogen ist ein Ansatz, der darauf abstellt, was alles durch Ausschöpfen dieser Werte, insb. der bestehenden und zukünftigen Kundenbeziehungen, herausgeholt werden kann. Häufig wird im Zusammenhang mit dem Goodwill auch von «rein tatsächlichen, wirtschaftlichen Vorteilen»
, «unkörperlichen Geschäftswerten», «Chancen»
 und «faktischen Vorteilen»
 gesprochen. Das Verhältnis dieser Begriffe zum Ausdruck Goodwill wird meist nicht geklärt.

II.
Einzelne Elemente des Goodwills

5

Kaiser/Wollny posutlieren schliesslich, den Begriff Goodwill für die freiberufli-che Praxis zu vermeiden
: Dieser sei nur für die kaufmännischen Unternehmen gebräuchlich. Zur Unterscheidung von diesen sollte statt dessen der Begriff Praxiswert geprägt werden.

1.
Kundschaft

6

Hier sollen die bei einer Praxis im Vordergrund stehenden immateriellen Werte zur Veranschaulichung beschrieben und in die fünf Hauptgruppen: Kundschaft, Mitarbeiter; Organisation, Lage und Ruf eingeteilt werden. Dabei ist zu beach-ten, dass sich die einzelnen Elemente wechselseitig beeinflussen und über-schneiden und nicht immer alle vorliegen müssen.

7


Equam, sequipsusci bla ad ex et volor sit inciduisi te modigna feumsan ex eum nulla cortincidunt prat utetuer ostrud eu faccumm odionsectem dunt iustrud te ming esequam velesectem quis nulputpat num quatum velenit, quismod et at vo-lessit nos nonsenim.

A)
Mitarbeiter

8

Die Beziehung zu den Kunden ist von zentraler Bedeutung. Von ihnen hängt der Ertrag der Praxis und damit ihr Fortbestand ab. Eine Praxis kann einen mehr oder weniger grossen Stamm fester Kunden und entsprechend einen grösseren oder kleinereren Anteil sog. Laufkundschaft haben. Die Kundschaft kann auch hinsichtlich Gross- oder Kleinkunde.

a)
Organisation

9

Der Arzt oder Anwalt hat ein Interesse daran, Kundschaft für sich zu gewinnen, um auf diese Weise seine Tätigkeit ausführen zu können. Da Freiberufler keine oder nur in beschränktem Masse Werbung betreiben dürfen, bleibt ihnen nur der Weg der Mund-zu-Mund-Propaganda oder derjenige, von einem anderen Frei-berufler Kunden übernehmen zu können. Die Übernahme bedeutet konkret, dass der Freiberufler für den Kunden innerhalb eines Auftrages tätig werden kann.

aa)
Lage

10

Die Kundschaft ist ein Teil des Goodwills i.S. des immateriellen Wertes der Pra-xis. Sie darf jedoch nicht mit diesem gleichgesetzt werden
. Z.T. wird die Kund-schaft als einziger unkörperlicher Geschäftswert angesehen, der im Rahmen des Praxiskaufes übertragen werden muss.

–
Mitarbeiter

–
Kundschaft

–
Standort

2. Teil: Verwaltungsrat

1. Kapitel: Organisation

I.
Beschlussfassung

1.
Beschlüsse des Verwaltungsrates

11

Beim Praxiskauf geht es nicht nur darum, einzelne Gegenstände und Rechte zu erwerben. Angestrebt wird vielmehr, eine Praxis als organisatorische Einheit – als lebenden Organismus – zu übertragen. Dieser Organismus ist nicht bloss die Summe aller Gegenstände und Rechte.

12

Das Wesen der Praxis wird von den immateriellen Werten geprägt: den Bezie-hungen zu Kunden, dem Wissen und der Erfahrung der Mitarbeiter, der Lage der Räumlichkeiten, der Organisation der Praxis, etc. Dieser – beim Praxiskauf zentrale – Komplex wird mit dem Begriff Goodwill angesprochen.

2.
Geheime Abstimmungen

13

Diese Arbeit geht von einem weitgefassten Verständnis von Goodwill aus. Goodwill wird demnach – betriebswirtschaftlich gesprochen – als immaterieller Wert eines Unternehmens verstanden. Goodwill ist der Mehrwert über dem Substanzwert, d.h. die Differenz zwischen dem Gesamtwert und dem Substanz-wert eines Unternehmens
.

A)
Zweck und Funktion

14

Diese Ansätze sind z.T. aufwandbezogen und z.T. ertragsbezogen. Der aufwand-bezogene Ansatz geht von dem aus, was in die unköperlichen Praxiswerte (Organisation, Ausbildung und Kundenbeziehungen, etc.) investiert wurde; ertragsbezogen ist ein Ansatz, der darauf abstellt, was alles durch Ausschöpfen dieser Werte, insb. der bestehenden und zukünftigen Kundenbeziehungen, herausgeholt werden kann. Häufig wird im Zusammenhang mit dem Goodwill auch von «rein tatsächlichen, wirtschaftlichen Vorteilen»
, «unkörperlichen Geschäftswerten», «Chancen»
 und «faktischen Vorteilen»
 gesprochen. Das Verhältnis dieser Begriffe zum Ausdruck Goodwill wird meist nicht geklärt.

II.
Stimmabgaben

15

Kaiser/Wollny posutlieren schliesslich, den Begriff Goodwill für die freiberufli-che Praxis zu vermeiden
: Dieser sei nur für die kaufmännischen Unternehmen gebräuchlich. Zur Unterscheidung von diesen sollte statt dessen der Begriff Praxiswert geprägt werden.

1.
Stimmrecht

16

Hier sollen die bei einer Praxis im Vordergrund stehenden immateriellen Werte zur Veranschaulichung beschrieben und in die fünf Hauptgruppen: Kundschaft, Mitarbeiter; Organisation, Lage und Ruf eingeteilt werden. Dabei ist zu beach-ten, dass sich die einzelnen Elemente wechselseitig beeinflussen und über-schneiden und nicht immer alle vorliegen müssen.

17


Equam, sequipsusci bla ad ex et volor sit inciduisi te modigna feumsan ex eum nulla cortincidunt prat utetuer ostrud eu faccumm odionsectem dunt iustrud te ming esequam velesectem quis nulputpat num quatum velenit, quismod et at vo-lessit nos nonsenim.

A)
Ausübung des Stimmrechts

18

Die Beziehung zu den Kunden ist von zentraler Bedeutung. Von ihnen hängt der Ertrag der Praxis und damit ihr Fortbestand ab. Eine Praxis kann einen mehr oder weniger grossen Stamm fester Kunden und entsprechend einen grösseren oder kleinereren Anteil sog. Laufkundschaft haben. Die Kundschaft kann auch hinsichtlich Gross- oder Kleinkunden unterschiedlich strukturiert sein. Kund-schaft ist eine wesentliche Grundlage der Praxis.

a)
Schriftliche Stimmabgabe

19

Der Arzt oder Anwalt hat ein Interesse daran, Kundschaft für sich zu gewinnen, um auf diese Weise seine Tätigkeit ausführen zu können. Da Freiberufler keine oder nur in beschränktem Masse Werbung betreiben dürfen, bleibt ihnen nur der Weg der Mund-zu-Mund-Propaganda oder derjenige, von einem anderen Frei-berufler Kunden übernehmen zu können. Die Übernahme bedeutet konkret, dass der Freiberufler für den Kunden innerhalb eines Auftrages tätig werden kann.

aa)
Telefonkonferenz

20

Die Kundschaft ist ein Teil des Goodwills i.S. des immateriellen Wertes der Pra-xis. Sie darf jedoch nicht mit diesem gleichgesetzt werden
. Z.T. wird die Kundschaft als einziger unkörperlicher Geschäftswert angesehen, der im Rahmen des Praxiskaufes übertragen werden muss.

–
Mitarbeiter

–
Kundschaft

–
Standort

Zusammenfassung

21

Onse dunt illametum vel ipit lortie tiscip eugiametue te ent inci tinim alit adit laoreriure min venim dipiscilisim venisis cinibh ea feum zzriure conse mod ea feu feuisl ut nullaore magnim dolortie eu facing ex eu faccum zzriure ming enim essisit, commod tie ver augiam vel dolore vel eniat, commy nullan henit wis aut eugait adit, quat euissis alit vullutat. Facillam, quam, quatetum exer augiam ercin vel doloreet non henim nonsecte et nit la consed do con henim vent dolore essequat. Dui eratumsan hent ullaortio do dolorem vulla consecte core er si et ver ing eugait el ipit ulla aliquat acilluptatie feu facidunt velit adigna am velit iriure venim aliquisi.
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